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Das Mietrecht wird in Bern heiss diskutiert  

Die erstmalige Erhöhung des Refe-

renzzinssatzes im letzten Jahr hat 

starke Auswirkungen auf das Miet-

recht und führt zu heissen Diskus-

sionen, welche sich bis nach Bern 

ins Bundeshaus ziehen. Doch was 

steckt genau dahinter und welche 

brisanten Themen stehen im Vor-

dergrund? 

Mehr Rechtssicherheit im 

Mietrecht  

Der Anfang: Der Bundesrat wurde 

bereits im Dezember 2022 beauf-

tragt, im Hinblick auf eine allfällige 

Erhöhung des Referenzzinssatzes 

auf mehr als 2 Prozent eine Rege-

lung zur zulässigen Nettorendite für 

Wohn- und Geschäftsliegenschaf-

ten vorzulegen, die dem Verhältnis 

zwischen dem Referenzzinssatz für 

Hypotheken und dem zulässigen 

Ertrag auch in ökonomischer Hin-

sicht angemessen Rechnung trägt. 

Denn das Mietrecht hält in Art. 269 

OR fest, dass ein Mietzins miss-

bräuchlich ist, wenn damit ein über-

setzter Ertrag aus der Mietsache 

erzielt wird oder wenn dieser auf 

einem offensichtlich übersetzten 

Kaufpreis beruht. Der Ertrag darf 

den Referenzzinssatz um maximal 

2 Prozent übersteigen, wenn der 

Referenzzins 2 Prozent oder weni-

ger beträgt. Bei dem seit 02.12.2023 

massgebenden Referenzzins von 

1,75 Prozent beträgt die maximal 

zulässige Nettorendite somit 3,75 

Prozent. Bei einem Anstieg des 

Referenzzinssatzes auf über 2 Pro-

zent stellt sich die Frage, ob der 

bei der Berechnung der Nettorendi-

te gemäss Artikel 269 OR zulässi-

ge Zuschlag zum Referenzzins zu 

reduzieren ist. 

Es ist davon auszugehen, dass das 

Bundesgericht den für die Berech-

nung der Nettorendite zulässigen 

Zuschlag in Schritten reduzieren 

wird, um Verwerfungen zu vermei-

den. Im Interesse der Rechts-

sicherheit wäre allerdings eine poli-

tische Klärung vorzuziehen. Der 

Bundesrat soll daher beauftragt 

werden, sich dieser für die Mieter-

schaft und die Vermieterschaft 

wichtigen Frage rechtzeitig und vo-

rausschauend anzunehmen und ei-

ne Regelung zur zulässigen Netto-

rendite für Wohn- und Geschäfts-

liegenschaften vorzulegen. 

Die Bedeutung einer Motion 

Beim genannten Auftrag handelt 

es sich um eine Motion. Mit einer 

Motion wird dem Bundesrat der 

Auftrag erteilt, eine Massnahme 

zu treffen oder einen Entwurf zu 

einem Erlass der Bundesversamm-

lung vorzulegen. Einer Motion müs-

42 Prozent mehr neue Schlichtungsverfahren aufgrund 

Mietzinserhöhungen. 

Selina Granzotto 

Immobilienbewirtschafterin mit eidg. FA 

Mandatsleiterin 

https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=30
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=49
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=49
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sen beide Räte zustimmen. Wird 

sie von beiden Räten angenom-

men, trifft der Bundesrat die mit ihr 

verlangte Massnahme oder unter-

breitet der Bundesversammlung 

einen Erlassentwurf.  

Die Motion wurde somit dem Stände- 

wie auch dem Nationalrat zur Ab-

stimmung vorgelegt.  

Verhandlungen und Beschluss 

des Erstrates 

Der Ständerat überwies die Motion 

am 16.03.2023 der zuständigen 

Kommission zur Vorberatung. Auf 

einstimmigen Antrag der Kommis-

sion für Rechtsfragen des Stände-

rates nahm der Ständerat die Mo-

tion am 28.09.2023 ohne Gegen-

stimmen an.  

Stellungnahme des Nationalra-

tes vom 12.12.2023 

Auch der Nationalrat ist überwie-

gend für die Annahme der Motion, 

wobei es unter anderem die Ge-

genstimme von Nationalrat Christi-

an Dandrès gab, welcher der An-

sicht ist, dass durch diese Motion 

ein sehr wirksames Instrument zur 

Verteidigung der Mieterschaft ab-

geschafft wird und Mieter sich bei 

einer Mietzinserhöhung nicht mehr 

auf die Rendite berufen können. 

Bei den meisten Nationalräten lässt 

sich zusammenfassend sagen, 

dass eine Klärung sowohl im Inte-

resse der Mieter als auch der Ver-

mieter liegt und aus diesem Grund 

die Annahme empfohlen wird. 

Entscheid 

Die Motion wurde schliesslich mit 

130 Stimmen angenommen (61 Ge-

genstimmen und 3 Enthaltungen). 

Der Bundesrat wird somit eine Re-

gelung zur zulässigen Nettorendite 

für Wohn- und Geschäftsliegen-

schaften vorlegen, wenn der Refe-

renzzinssatz die 2-Prozent-Marke 

knackt.  

Eingang Schlichtungsgesuche  

Durch die Anzeige der Mietzinser-

höhung sind bei der Realit Treu-

hand AG eine geringe Anzahl an 

Schlichtungsgesuche eingegangen, 

wo unter anderem der übersetzte 

Ertrag der Nettorendite angefoch-

ten wurde. Erfreulicherweise konn-

te jedoch mit sämtlichen Parteien 

eine aussergerichtliche Lösung ge-

funden werden und die Gesuche 

wurden zurückgezogen. 

Die Realit wird die Geschehnisse 

im Bundeshaus weiter beobachten 

und Sie auf dem Laufenden halten. 

Bei Fragen zu Ihrer Nettorendite 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-

gung. 

Runder Tisch vom 13.02.2024 

Es ist eine komplexe Aufgabe da-

für zu sorgen, dass genügend an-

gemessener Wohnraum zu zahlba-

ren Bedingungen und am richtigen 

Ort vorhanden ist. Das Wohnungs-

wesen ist mit vielen anderen Poli-

tikbereichen eng verknüpft. Dem 

staatlichen Handeln sind in diesem 

Bereich bewusst enge Grenzen 

gesetzt, da die Wohnraumversor-

gung marktwirtschaftlich organi-

siert ist. Es ist eine Aufgabe der 

Bau- und Immobilienwirtschaft, 

Wohnungen zu erstellen, während 

der Staat die Rahmenbedingungen 

festlegt. Dabei liegen viele Kompe-

tenzen in der Zuständigkeit von 

Kantonen, Städten und Gemein-

den. 
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